
 

Mainz, den 20. Dezember 2011 

 

Information Nr. 2011/5  

des Prüfungsausschusses der konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengänge   

 

Anmeldefrist für Bachelorarbeit   

Bachelorstudiengang Wirtschaftsrecht (§ 14 Abs. 2 PO vom 11. Oktober 2007) 

 

Der Prüfungsausschuss der konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengänge hat in der Sitzung 

vom 06.12.2011 beschlossen, den früheren Beschluss vom 27.03.2009, wonach die Anmeldefrist 

für die Bachelorarbeit nach § 14 Abs. 2 PO erst zu laufen beginnt, wenn auch der Praxisbericht 

abgegeben ist, mit Wirkung ab SS 2012 aufzuheben. Bei einem Praxisbericht/Praxismodul 

handelt es sich nicht um eine Prüfungs-, sondern um eine Studienleistung.  

 

Für das WS 2011/12 ist aus Vertrauensschutzgründen noch nach dem alten Beschluss zu 

verfahren, d. h. für alle Studierenden, für die nach Abschluss der Klausuren im Januar 2012 die 

Anmeldefrist für die Bachelorarbeit am 15.04.2012 ablaufen würde, gilt, dass die Bachelorarbeit 

gemäß § 14 Abs. 2 PO spätestens zum folgenden Anmeldetermin am 15.09.2012 anzumelden ist. 

 

 
 
gez. Moll 
Professor Dr. Stephan Moll 
Vorsitzender des Prüfungsausschusses der 
konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengänge 
 

 

 
An die Studierenden  
 
 
 


